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Reformatoren helfen und ihnen insbeſondere inem
guten eil ihren Mut nd ihre Unbelehrbarkeit eingeflößt.
Die Menſchen leiben ſich immer gleich und darum auch die Dinge.
In Zeiten, die ſich zur Auflöſung rüſten, mo  E ſich jeder einen
kleinen Namen machen, indem auch ein wenig mittut Nur ein
wenig, nulr ganz vorſichtig, enn wenig aber doch Einer Mauer, die
umzufallen ⁰ gibt jeder einen u  I1 An ihrem Einſturz will

natürlich einen Inteil Aben Die Elenden, unter deren Stoß ſie
zuſammenbricht und einige Kinder totſ

ägt, das ſind dann Scheu
ſale, daß die Welt nie Schändlicheres eſehen hat, ES iſt nuL

ade, daß das Rädern und das Vierteilen nicht mehr Mode iſt
Aber, wie dieſe Gemäßigten ſelber ſagen, was zu viel iſt, iſt zu viel
Zu weit gehen ſie, wenn ſie die Schreckenskinder, die das von ihnen
Gelernte ſo rückſichtslos herausſagen, mit ſolchen Abſcheu von ſich
weiſen. Und zu weit gehen ſie, ſie ihre Hände Iin n  u
vaſchen Wenn Dutzende und Underte von „Modernen“ den
Quern rütteln, einer hier, einer dort, iſt * nicht zuletzt erklärlich,
daß entſchloſſenen Geiſtern, den „Moderniſten“, dieſes kleinliche Ner⸗
geln nd Rütteln verächtlich erſcheint und daß ſie, von dem ewigen
Klopfen nervös geworden, der Sache lieber ein⸗ für allemal ein Ende
machen wollen? Freilich iſt das ein Frevel, aber wer hat denn In
ihnen den Glauben die Unzerſtörbarkeit des Heiligtums
und die vor ihm untergraben, wer anders als ihre
Vorgänger, die vornehmen Erasmuſſe, die gelehrten Van Espen, die
ireniſchen Hontheime, die frommen Nicole und Quesnelle? Und Aben
all dieſe Vorſichtigen und Halben auch keine weitere Verantwortung
als die, daß ſie mit ihrem am den ſogenannten
Ultramontanismus die Loslöſung des angeblich Neben  2  2
0 vo E  en des Chriſtentums, des Konfeſſio
nellen vo  — Chri  en, der Kirche von der eligion vor
bereitet haben, ſind ſie nicht frei von u wenn zuletzt
Stürmer auftreten, die nichts mehr übrig laſſen als jene *  E1
liche Baſis“ deren Natur wir nun genügend kennen.

pendung der gakramente nach ſcheinbar chon
erfolgtem Tode

Von Aug L  m  u —3 5 Valkenburg, Holland.
In der letzten Zeit hat manchen Seelſorgsgeiſtlichen eine gewiſſeUn

ruhe befallen infolge der neu aufgeſtellten Lehre über Tod und Scheintod.
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Es wird behauptet, der wirkliche Tod des Menſchen falle faſt
Ue mit dem vermeintlichen Eintritte des Todes, dem letzten Atem  —

oder dem Aufhören jeden Herzſchlags, zuſammen; ern ſicheresTodeszeichen ſei die On fortgeſchrittene Verweſung oder die
grünliche Verfärbung des Unterleibes. Hieraus werden zwei olge
rungen daß ein Begraben vor dem Eintritt jenes ſicheren
Todeszeichens mit aller Macht 3u verhindern und geſetzli zu ver
bieten ſei, aAmit man ni etwa Scheintote begrabe, welche dann
Iin Gefahr ſtänden, Im Grabe ſelber enn ſchreckliches Lebensende 3ufinden; daß eS Enn großer Fehler bezüglich der leiſtenden
geiſtlichen ſei, man dieſelbe nicht über die Zeit des
letzten Atemzuges beträchtlich ausdehnte.

Der er Punkt, die Agitation gegen 3 frühzeitiges Begraben,
ſoll uns hier weiter nicht beſchäftigen Ein paar Bemerkungen mögen
hier genügen. Die Aufbewahrung der Leichen auf Stunden be⸗
ſchränken, dürfte durchgehend 3u wenig ſein In den Ländern deut
ſcher Zunge iſt mei die Aufbewahrung während der Dauer von
Zmal Stunden vorgeſchrieben. Das dürfte enug, manchmal
mehr a und darum eine gewiſſe Reduktion dieſer Zeit aufdas Zeugnis eines erfahrenen und gewiſſenhaften Arztes hin be
rechtigt ſein Andererſeits iſt auch nicht 3u leugnen, daß mn olchen
ällen, mn welchen erfahrungsmäßig Scheintod einzutreten pflegt,bei Ohnmacht, Schlaganfall, Starrkrampf, Erſtickung, Ertrinken 2.,
ein dreitägiges Abwarten auf etwaige Zeichen wiedererwachten Lebens
nicht genügen wird, enn nicht Im Verlaufe dieſer Zeit das ſichereTodeszeichen der Verweſung ſich eingeſtellt hat Uebrigens war 5
immer wohlbekannt, daß man bei derartigen Zufällen noch langenach dem ſcheinbaren ode Wiederbelebungsverſuche zu machen be
rechtigt und ver ſei, daß alſo eine voreilige Beerdigungden größten eéfahren ausſetze. Nur darf nach dem heutigen Stand
der Wiſſen zugegeben werden, daß ähnliche Fälle der Erſtickungoder Erſtarrung auch aAls Komplikationen anderer Krankheiten auf
treten können, welche on für ſich genommen einen allmählich fortſchreitenden Kräfteverfall und damit eine ni mißzuverſtehendeBeendigung des Lebens herbeiführen würden.

chen wir nach dieſen kurzen Bemerkungen auf die paſtorelleSeite der Frage über: ſo iſt klar, daß un den Fällen wahr  Sſcheinlichen Scheintodes den Verſuch, wenigſtens bedingt die Sakra  2  —
mente 3u ſpenden nicht unterlaſſen ſoll Das geſchah auch bisher
nicht Wurde ein anſcheinend Ertrunkener Qus dem Waſſer
gezogen, ſo hat man ſich immer nicht mit den Wiederbelebungs⸗verſuchen egnügt, ſondern die katholiſche Umgebung hat auch mög  2bald nach einem Prieſter geſucht und dieſer hat ſich auf ſo
ange hin zuu bedingten Spendung der Sakramente verſtanden, bis
nicht feſtſtand daß man nuLr mehr eine Leiche hatte Aehnlich bei
andern Arten von Scheintoten. Die neueren Ergebniſſe der Wiſſen
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chaft beſtätigen nUr, daß ſelbſt ſtundenlange vergebliche Wieder—
belebungsverſuche noch kein Grund ſind, den chon erfolgten Tod
als er feſtſtehend anzunehmen und daß auch bei mehreren akuten,beſonders bei chroniſchen Krankheiten, in welchen Komplikationen
zur Erſtickung oder Ohnmacht führen können, man ſelbſt nach mehrerenStunden des erfolgten Todes noch nicht Er iſt und Qher auchdann noch, alls ſich ſonſtige Spuren des Todes nicht zeigen, die
bedingte Sakramentſpendung noch vorzunehmen habe, ſie frühernicht ſollte erfolgt ſein Doch alle dieſe Fälle zählen den
ſeltenen Ausnahmen.

Die gewöhnlichen, dem Seelſorger vorkommenden Fälle be
ziehen ſich auf den Tod der durch einen Im raſcheren oder lang⸗
ameren empo um ſich greifenden Kräfteverfall herbeigeführt wird,auf Fälle, man das allmähliche Abſterben des Kranken beobachtethat, welches jetzt mit dem völligen Aufhören der Atmung und der
Herzbewegung ſeinen u gefunden zu haben ſcheintDie Regel iſt In dieſen Fällen, daß der Geiſtliche frühzeitig
von der Gefahr des Kranken Unterrichte werde nd EL dieſem bei
Zeiten alle heiligen Sakramente ſpende Bis zum letzten entſcheidendenAugenblicke 3 warten, wäre eine unverantwortliche Pflichtverſäumniseitens des Kranken oder ſeitens derer, die für denſelben ſorgenhaben. Ob dieſer letzte entſcheidende Moment mit dem letzten merk⸗
baren Atemzuge zuſammenfällt oder nicht, iſt dabei ſehr gleichgültig.Daß man dieſen nicht haarſcharf kenne oder beobachten könne, wurde
ſtets gewußt; ob ELn aber nach dem letzten Atemzuge auf ſich aQrten
aſſe, und Vie lange, weiß auch jetzt trotz aller neuern wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen noch nicht. Im Gegenteil iſt CS auchjetzt noch er daß In den weitaus meiſten Fällen der letzte ent⸗
ſcheidende Augenblick mit dem letzten Atemzuge moraliſch zuſammen⸗fällt; denn entweder liegt jener von dieſem zeitlich nicht eit aboder der Tod folgt wenigſtens unabwendbar n der Weiſe, daß der
Sterbende unterdeſſen keine Funktionen des intellektuellen Lebens
mehr Usüben kann.

Allerdings, wenn nur das 8  e der Fall iſt, wenn tatſädie Seele noch nicht vom Leibe geſchieden iſt dann kann immer
noch 3 Gunſten der Cele die ſakramentale Wirkung Opere
OpPerato eintreten, wenn nuLr die abſolut nötige Vorbereitung oder
Dispoſition des Sterbenden vorliegt, oder vielleicht, dieſe nachträglich noch eintritt 1es nachträgliche Eintreten iſt nicht für alle
Fälle von vorneherein auszuſchließen, eil uns über die ſeeliſchenVorgänge beim Prozeß der Trennung von Leib und Seele nichtsekannt iſt und möglicherweiſe auf der Grenzſcheide, bevor der Tod
vollendet iſt, die Seele noch einen heilſamen Akt vollziehen kann.
Man kann dieſen Zuſtand einen Zwiſchenzuſtand nennen, der
en für dieſes Idiſche Leben on tot iſt, da E den Sinnen
chon abgeſtorben, der völligen Auflöſung unaufhaltſam zueilt, wO

nze „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“ I 1908.
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EL aber dennoch dem diesſeitigen Leben angehört, weil ü einte Seele
noch gewiſſermaßen mit den letzten Faſern Körper hängt und
ſie noch nicht vor den jenſeitigen Richter iſt

Dieſer Zwiſchenzuſtand, welchen man bisher auf einige Zeit
momente oder einige Minuten beſchränkt wähnte, ſoll ſich
nach den Vermutungen der heutigen Wiſſenſ auf eine längere
Zeit ausdehnen können. Daß dies In einigen 0  en tatſächlich ſo
Wwar, dürfte erwieſen ſein, weil man ſelbſt ärztlich totgeglaubte Per
ſonen durch fortgeſetzte Belebungsverſuche ſoweit wieder belebte, daß
ſie für einige Augenblicke wieder zu ſich kamen und vernünftiger

ähig waren Daß da aber In der Regel ſo iſt, iſt keineswegs
bewieſen, da ſelbſt künſtlich hervorgerufene Kontraktion des Herzens
oder ähnliche Bewegungen das Nochvorhandenſein der Seele nicht
beweiſen, ondern auf noch nicht erloſchene Tätigkeit der ImM Leibe
wirkenden ſche und chemiſchen Kräfte vielleicht zurückzuführen
ſind Alſo das wirklich längere Vorhandenſein eines ſogenannten
Zwiſchenzuſtandes iſt nſicher Das muß nochmals etont
werden, damit keiner durch etwaige in dieſem Uſtande noch mög⸗
liche Sakramentenſpendung ſich äuſchen und In falſ Sicherheit
ſich einwiegen

ber Im äußerſten Notfalle, ſich eine Seele handelt,
welche vielleicht der aufs äußerſte bedarf, welcher man aber
vorher nicht zur Iommen konnte, greift man auch nach einem
Strohhalm der Hoffnung auf etwaige Rettung für die Ewigkeit.

Inſofern dürfte ſich alſo die Praxis der Spendung der Sterbe—
ſakramente, der bedingten ſakramentalen Lo  rechung und etwa
noch der bedingten Spendung der letzten Oelung, ein wenig ändern
(ſelbſtverſtändlich würde dasſelbe bei Nichtgetauften, Iun ſeltenen
ällen, auch von der Taufe gelten). Es elen hier diesbezüglich eimn
paar Punkte notiert:

Das römiſche Ritual ſagt Tit. V CAP 14 „Si VerO,
dum inungitur, infrmus decedat. presbyter ra 1101II procedat“,
nämlich in der angefangenen heiligen Salbung. So ſehr n dieſen
orten eine ſich richtige nd ogar notwendige Vorſchrift ieg
ſo wenig wird ſie jedoch prakti zur unbedingten Verwertung
kommen haben, zumal wenn man die, hier reilich ni unterſtellte,
vor nicht langer Zeit von Rom approbierte kurze Notformel mn An
wendung bringt. Die orſchri des Rituals mahn daran, daß

einem Toten ein Sakrament nicht penden kann, noch darf
Darin liegt aber zugleich die Mahnung, daß man Im Fall eines
wahrſcheinlichen Verſcheidens des Sterbenden während der heiligen
Handlung dieſe dann nicht mehr abſolut fortſetzen darf, ſondern
daß die Fortſetzung nur bedingungsweiſe hat Daß
ſie jedoch in ſolchen en atſã auch noch bedingungs⸗
weiſe che habe, möchte durch den heutigen Stand der
Wiſſenſchaft als ausgemacht gelten haben, weil man un ſo wenigen
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Augenblicken, welche die Vollendung der heiligen Oelung erfordert,über den eingetretenen Tod eine völlige Sicherheit nie haben kann.
Do in all jenen Fällen, welche ern ⁰ raſches Ableben des

Sterbenden befürchten laſſen iſt jetzt die kurze Form der
heiligen Oelung mit der einmaligen Salbung v auf der Stirn
zu wählen: dieſe wird ſo raſch vollendet ſein, daß dabei vom Be
obachten eines unterdeſſen auch nur zweifelha eintretenden Todes
nicht die ede ſein kann. Einſchließlich hat 10 jeder Prieſter In
tum PoOssit“.
ſolchen Fällen die Meinung, das Sakrament 3u penden „I —gu

Wie weit und Unter welchen Bedingungen Sterbende,welche noch unzweifelhaft eben, aber kein Zeichen des Bewußtſeinsmehr zu geben imſtande ſind, die heiligen Sakramente geſpendetwerden können und ſollen, wird hier als Aus der D0rA und Paſtoralals ekannt vorausgeſetzt. Hier erhebt ſich die Frage, 1e langebeim Fehlen ſicherer Lebenszeichen oder (CTV Lebenszeichen jemandnoch als nUL zweifelha tot, alſo als vielleicht noch lebend
gelten habe, ſo daß man auf Grund deſſen ihm noch die heiligenSakramente bedingungsweiſe penden olle Bei allen anſcheinendVerſtorbenen kann man gema den heutzutage gemachten Beobach⸗tungen und Experimenten eine 74—½ Stunde immerhin ſo Im
Zweifel ſein, daß eine bedingte Spendung der Lo  rechung in
wirklichen Notfällen nicht abzuweiſen ſein dürfte; dasſelbe dürfte
vbon der heiligen Oelung gelten, welche n ſolchen Fällen aber mögunauffällig und mögli raſch Unter der kürzeſten Form und
Stirnſalbung vollziehen wäre.

weil in verſchiedenen Krankheiten beſonderer mſtändeder Zuſtand bloß ſcheinbaren odes, der unvermerkt in den wahrenTod übergehen wird, länger andauern kann; weil der Prieſter aber 9e⸗wöhnlich nicht alle Umſtände kennt, noch auch mit vielen Fragendie Zeit hinziehen darf ſo wird bei zweifelhaften Fällen oder
nicht genauer bekannten Art der Krankheit, nicht etwa ein
zuverläſſiger Arzt noch angetroffen wurde, der den wirklich erfolgtenTod für unzweifelhaft erklärte, mn äußerſter Not ſelbſt nach zirkaeiner Stunde zur bedingten Spendung der Sakramente nochſchreiten ſein, oder bei chroniſchen Krankheiten, welche mit Erſtickung,Ohnmacht dgl manchmal enden, noch nach einigen (2—3) Stunden.

Um rhe länger noch einen Verſuch dieſer Spendung das
Wort reden können, würden doch wohl po ſitive Gründe eines
bloßen Scheintodes, welche ſich auf den vorliegenden konkreten Fallbezögen, zu fordern ſein, wie ſie oben ſchon berührt worden ſindraktiſch werden mit einer ſolchen Ausdehnung der bedingtenSpendung der Sakramente alle Schwierigkeiten beſeitigt ſein, zuma
wenn man bedenkt, daß die betreffenden Sakramente doch Nii Solchengeſpendet werden können, von denen man vernünftigerweiſe annehmendarf, daß ſie die Sakramente begehrt oder wenigſtens durch ihr
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Vorleben den un 3u erkennen gegeben haben, mn letzter Stunde
der Wohltaten der 1  e nach Möglichkeit teilhaftig werden.
Wie weit dies mn einem akuten Falle noch auf jemand ausgedehnt
werden könne, der 1 acCtUu péccatl in Bewußtloſigkeit verfällt, ehr
Moral und aſtoral. Ohne die vernünftige Unterſtellung eines
ſolchen Wunſches, bezw. geäußerten Wunſches, würden alle Grund  2
agen fehlen welche den iener der Kirche einem Verſuch der
Spendung der kirchlichen Wohltaten berechtigten: weitere ate
gorien von Sterbenden kann das ministerium Heelesiae nicht reichen,
alſo auch nicht der Prieſter als minister Heclesiae und als Spender
der kirchlichen Sakramente. Auch wenn deren ewiges Seelenheil iun
rage kommt: eS wird entſchieden ſein oder entſchieden werden
müſſen ohne kir eihilfe. Die Möglichkeit, auch ſo noch das
ewige Hei heibeizuführen, iſt ott nicht enommen; einne Vor
ehung kann im Notfall durch die Gnade der vollkommenen Reue
auch noch Im letzten Augenblicke einen Sünder retten Wo alſo die
von I nd ſeiner Kirche vorgezeichneten Wege für die kirch
liche Hilfeleiſtung verſagen, da bleibt (S nuL übrig, den etwa auf
tauchenden Fall den Wegen der außerordentlichen Vorſehung Gottes

überlaſſen, deſſen Wege allerdings auch die Spuren der Gerech
tigkeit tragen, für alle aber, die ihn redlich en voll Barmherzig⸗
keit und Wahrheit ſind

Die abſolute Möglichkeit, irgend einmal die Wirkung des
Sakramentes erzielen, ermächtigt noch nicht dazu, eS In Tauſenden
von en der augenſcheinlichen Gefahr 10 der moraliſchen Sicher⸗
heit der Unwirkſamkeit und Nichtigkeit zu überliefern. Lehrreich ſind
die diesbezüglichen Worte eines Lugo, De Poenitentia disp

408. die Iin freier, aber ſinngetreuer Ueberſetzung alſo lauten
„Wenn ich durch Offenbarung wüßte, Uunter allen Einwohnern Roms
efände ſich einer, der ſich für getauft hielte, aber un Wahrheit
nicht getauft wäre, ſo würde das kein Grund dafür ſein, daß ich ſelber
getauft werden müßte oder auch nUuLr bedingungsweiſe getauft werden
dürfte. Denn jene Kenntnis begründete keinen genügenden Zweifel
gerade an meiner Taufe Widrigenfalls müßten wir uns alle wieder
taufen nd wieder weihen aſſen denn eS iſt moraliſch gewiß, daß
CS Uunter allen riſten irgend jemand oder auch einige gebe, we

Mangels richtiger Intention oder Materie oder aus on
einem Grunde nicht giltig getauft ſind, oder nicht giltig die heiligen
Weihen empfangen haben Daß aber Unter einer ſolchen großen
Anzahl der ene oder andere nicht giltig das Sakrament empfangen
habe, zerſtört noch nicht die moraliſche Gewißheit betreffs eines be
ſtimmten einzelnen Menſchen Noch auch ergibt ſich daraus, daß
zuweilen jemand lötzlich ſtirbt, eine moraliſche Gefahr daß dieſer
oder jener, der geſund iſt, (EUte ſterben werde; on müßte
man behaupten, jeder, der das Unglück gehabt 6er ſündigen,
tue nicht bloß wohl daran, ſofort ſich mit ott verſöhnen, ſondern
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EL ſei Unter Todſünde gehalten ſofort zu beichten“ vas
tatſä zu verneinen iſt

Aehnlich dürfte C8 kaum ſtatthaft ſein, daß 7 etwa um ein
einziges Mal noch giltig abſolvieren oder die heilige Oelung
penden, das Sakrament tauſend⸗ nd abertauſendmal der en
ſcheinlichen Gefahr ausſetzte, (S Leichen 3 vollziehen.

Die morgenländiſche Meſſe
obn Beda Klein  midt mn Harreveld an

Im letzten Jahrgange dieſer Zeitſchrift gaben wir einen Ueber  —
blick Über die geſchi Entwickelung des römiſchen Miſſale, das
Im Quſe der Zeit die Ucher aller anderen Kirchen verdrängte
und heute, von wenigen lokalen Ausnahmen abgeſehen, In der ganzen
abendländiſchen gebraucht wird Ganz anders liegen die Ver
hältniſſe Im Morgenlande. Die zahlreichen Sekten, In welche die
morgenländiſche Kirche geſpalten iſt, ohne gemeinſames Oberhaupt,
ielfach in Hader und Streit untereinander, halten Im allgemeinen
mit zäher Hartnäckigkeit der Aus den älteſten Zeiten ererbten
iturgie eſt und gewähren Uuns daher ein weit genaueres ild von
der iturgie des chriſtlichen Altertums als die abendländiſche Kirche.
Wenn wir (8 heute verſuchen, als Ergänzung unſeres erſten Ar
tikels ber das römiſche Miſſale, von der morgenländiſchen emn
entwicklungsgeſchichtliches IId entwerfen, ſo kann S ſich bei der
Fülle des Materials NuUL U Umriſſe handeln. Bevor wir
aber von der morgenländiſchen Meſſe ſelbſt prechen, müſſen wir

die verſchiedenen Liturgien!) und ihre literariſchen Denkmäler
aufzählen.

Da Wort Liturgie gebrauchen Wir hier nach byzantini  er rach  E
weiſ für das abendländiſche „Meſſe“, das Wort naphora, welches enſa
die ganze bezeichnen kann, für den Kanon. Zum Verſtändni iſt not⸗
wendig beachten, daß mn der morgenländiſchen 11 das Kirchenjahr auf
die vor und nachanaphoriſchen kanoniſchen) Teile aſt gar keinen Einfluß aus
übt, daß eS aber zahlreiche ver  ledene Anaphoren gibt Alſo umgekehrt wie
In der abendländiſchen Die eſte und für eingehenderes Studium
unentbehrliche Ausgabe der griechiſchen Liturgien bietet jetzt Brightman,
Liturgies Hastern and Cstern. Hastern Liturgies. Oxford 1896— mne

Ueberſicht der Monumente und der geſchichtlichen Entwickelung der
gibt das opuläre Buch Baumſtarks, die Meſſe Im Morgenland 1906 (in
der öſelſchen Sammlung)/, das Dir mehrfach benutzt haben; ferner die fol
genden erte Renaudot, Liturgicarum Orientalium Collectio, Ed Frankfurt
1847 Lietzmann, Liturgiſche Texte Zur Geſchichte der orientaliſchen Meſſe
und Taufe. Bonn Baum barb, Oriens Christianus, Halbjahrhefte für
die Kunde des chriſtlichen Orients Om Duchesne Origines du culte
Chrétien, Paris 1896 Probſt, Liturgie 58 ierten Jahrhunderts un deren
Reform. Münſter Bickell In Kraus Real⸗Enzyklopädie der chriſtlichen
Altertümer II 309ff. Cabrol, Dietionnaire d'archéologie Chrétienne t de
liturgie. Paris 190288 Praelectiones de Liturgiis Orientalibus habitae 1N
Universitate Friburgensi Helvetiae Maximiliano, Principe Saxoniae
Friburgi 1908


